
Anlage zum Abwägungsbeschluss 

 

Stadt Zeulenroda-Triebes 
(Landkreis Greiz) 

 

Bebauungsplan „Bauerfeind AG", 3. Änderung  
(Entwurf vom 9. Januar 2023) 

 

Ergebnis der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden/Träger 

öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 2 BauGB. 

 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden, der Nachbargemeinden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

wurden die folgenden Behörden und Einrichtungen mit Schreiben vom 13. Februar 2023 um die Abgabe einer 

Stellungnahme zum o. g. Vorhaben der Stadt Zeulenroda-Triebes gebeten. Die öffentliche Auslegung der Ent-

wurfsunterlagen gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte vom 27. Februar 2023 bis zum 31. März 2023. 
 

Nr.  TÖB Stellung-
nahme vom 

keine Bedenken / 
nicht abwägungs-

relevant 

redaktionelle 
Hinweise zur 
Einarbeitung 

Stellungnahme 
in die Abwägung 

eingestellt 

1 Landratsamt Greiz   

1.1 AfU: SG Immissionsschutz, Abfallwirtschaft 

30.03.2023 

   

1.2 AfU: SG Bodenschutz, Altlasten    

1.3 AfU: SG Wasserwirtschaft    

1.4 AfU: SG Naturschutz    

1.5 Kreisbauamt: Tiefbau 
01.03.2023 

   

1.6 Kreisbauamt: Denkmalschutz    

1.7 Unt. Bauaufsichtsbehörde: Kreisentwicklung 
11.04.2023 

   

1.8 Unt. Bauaufsichtsbehörde: Bauaufsicht    

2 Thüringer Landesverwaltungsamt  

2.1   Raumordnung und Landesplanung 
21.03.2023 

   

2.3   Obere Bauaufsicht    

3 
Landesamt für Denkmalpflege/Archäologie: 
Bau- und Kunstdenkmalpflege 

23.03.2023    

4 
Landesamt f. Bodenmanagement und Geoin-
formation 

07.03.2023    

5 Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen 15.03.2023    

6 Thüringer Forstamt Weida 24.03.2023    

7 
Thür. Landesamt für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum  

23.02.2023    

8 
Thür. Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz 

    

8.1   Abt. 3: Naturschutz und Landschaftspflege 

14.03.2023 

   

8.2   Abt. 4: Wasserwirtschaft    

8.3   Abt. 5: Wasserrechtlicher Vollzug    

8.4   Abt. 6: Belange des Immissionsschutzes    

8.5   Abt. 6: Abfallrechtliche Zulassungen    

8.6   Abt. 7: Belange d. Immissionsüberwachung    

8.7 
  Abt. 7: Belange Abfallrechtliche Überwa-
chung 

   

8.8 
  Abt. 8: Geologischer Landesdienst und 
Bergbau  

   

9 Thüringer Netkom 14.02.2023    

10 50hertz Transmission GmbH 14.02.2023    
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11 
GDMcom mbH für ONTRAS Gastransport 
GmbH, VNG Gasspeicher GmbH u. Ferngas Netz-
gesellschaft mbH 

14.02.2023    

12 Industrie und Handelskammer 20.03.2023    

13 
Landesamt für Denkmalpflege/Archäologie: 
Archäologie 

27.02.2023    

14 
Wasserversorgungs- und Abwasserbehand-
lungswerke Zeulenroda (WAZ) 

09.03.2023    

15 1 & 1 Versatel Deutschland GmbH 20.02.2023    

16 vodafone gmbH 23.03.2023    

17 Thüringer Fernwasserversorgung 14.02.2023    

18 Gemeinde Rosenbach/Vogtland 21.03.2023    

19 Stadt Auma-Weidatal 23.02.2023    

20 Stadt Pausa-Mühltroff 28.02.2023    

21 Stadt Hohenleuben 21.02.2023    

22 Gemeinde Langenwetzendorf 16.02.2023    

 

Von folgenden Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wurde keine Stellungnahme abgegeben, so dass von deren Zustimmung auszugehen ist: 

23 TEN Thüringer Energienetze GmbH     

24 Bundesnetzagentur     

25 Energiewerke Zeulenroda     

26 Thür. Landesamt für Bau und Verkehr     

27 Deutsche Telekom     

28 GUV Weiße Elster / Weida     

29 Stadtverwaltung Schleiz     

30 Gemeinde Göschitz     

31 Gemeinde Kirschkau     

32 Gemeinde Tegau     

33 Stadt Greiz     

34 Gemeinde Langenwolschendorf     

35 Gemeinde Weißendorf     

 

 

Abwägung Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

Während der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurden keine Stellungnahme zum Planvorhaben 

vorgebracht. 
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Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Chemikalienrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die genannten Angaben beziehen sich auf den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 
„Waikiki-Resort“ und sie sind dort zu berücksichtigen.  
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Da für das Gewerbegebiet ohnehin die TA-Lärm anzuwenden ist, die einen Lärm-Emissi-
onsrichtwert von 50 dB(A)/m² nachts festlegt, ist keine ergänzende Festsetzung erforder-
lich. 
 Der Forderung wird nicht entsprochen. 
 
 
 
Bodenschutz/Altlasten 
 
./. 
 
 
 
Wasserwirtschaft 
 
./. 
 
 
 
 
Naturschutz 

Entsprechend der gängigen Rechtsprechung kann die Artenzusammensetzung für Waldflä-
chen im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden. Die Begründung enthält ergänzende 
Hinweise zur Ausführung der Maßnahme, u. a. zur Verwendung von standort- und her-
kunftsgerechten Baumarten und Sträuchern. Da die Aufforstung gem. vorliegendem städte-
baulichen Vertrag durch das Forstamt und die Untere Naturschutzbehörde abzunehmen ist, 
kann von einer sachgerechten Umsetzung ausgegangen werden.  
 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 Der Hinweis wird durch eine Ergänzung der Festsetzung zur Integration der vorhande-
nen Gehölze in die Pflanzung berücksichtigt. 
 
Die Vorgaben zum Artenschutz sind im BNatSchG geregelt und gelten damit kraft Geset-
zes. Ein ergänzender Hinweis auf der Planzeichnung ist daher vorliegend nicht erforderlich.  
 Der Forderung wird nicht entsprochen.  
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Thüringer Landesverwaltungsamt gem. Stellungnahme vom 21.03.2023  
 
 
 

 
Zu 1.) Für das Gewerbegebiet GE5 wird eine maximale Gebäudehöhe von 440 m ü NHN 
festgesetzt. Dies entspricht einer Gebäudehöhe von ca. 25m über dem vorhandenen Ge-
lände. Damit wird die bisher festgesetzte zulässige Höhe um 10 m überschritten, wobei die 
zum Entwurf vorgelegte Begründung angibt, dass die bisherigen Festsetzungen weitge-
hend, aber nicht vollständig übernommen werden. Die Erhöhung der maximalen Gebäude-
höhe resultiert zum einen aus der Höhe der vorhandenen Pylone der Tragkonstruktion der 
bestehenden nordöstlich angrenzenden Hallen im GE3 der Gemeinde Weißendorf) (Höhe: 
22 m über Gelände) und andererseits der beabsichtigten Errichtung eines Hochregallagers 
im GE5.  
Mit dem Hochregallager kann die begrenzt zur Verfügung stehende Fläche optimal ausge-
nutzt werden ohne weitere Flächen in Anspruch zu nehmen. Dabei bleiben die zulässigen 
Gebäudehöhen auch weiterhin optisch weit hinter dem s. g. Baufeind-Tower zurück, der 
das Landschaftsbild dominiert. 
Um den Anforderungen eines modernen Gewerbebetriebes gerecht zu werden, wird auch 
unter Berücksichtigung der Höhe des Bauerfeind-Towers an der zulässigen Höhe von 440 
m festgehalten.  
 Der Anregung wird nicht entsprochen. Die Begründung ist zu ergänzen.  
 
 
 
 
 

Zu 2.) Die Legende für den Planteil Zeulenroda-Triebes wird entsprechend dem Vorschlag 
der Stellungnahmen angepasst. 
 redaktionelle Änderung ohne Abwägungserfordernis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 3.) Es erfolgt eine Klarstellung der Festsetzung zur Art der Nutzung. 
 redaktionelle Änderung ohne Abwägungserfordernis 
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Zu 4.) 
 klarstellende, redaktionelle Änderung ohne Abwägungserfordernis 
 
 
Zu 5) Der Hinweis wird auf der Planzeichnung ergänzt. 
 kein Abwägungserfordernis  
 
 
Zu 6.) Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Greiz hat gem. Stellungnahme vom 
30.03.2023 keine Bedenken gegen die nunmehr vorgesehene Ausgleichskonzeption geäu-
ßert. 
 kein Abwägungserfordernis
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Da die Flächen des Plangebietes bereits weitgehend bebaut sind, wird eine ergänzende 
Visualisierung nicht für erforderlich gehalten, zumal an das Plangebiet weitgehend nur ge-
werblich genutzte Flächen anschließen. 
 Der Forderung wird nicht entsprochen. 
 
Der Begriff „Kulturdenkmale mit erhöhter Raumwirkung“ ist weder im Thüringer Denkmal-
schutzgesetz noch im Baugesetzbuch enthalten. Somit liegen auch keine rechtlich unter-
setzten Definitionen dieser Objekte vor, aus denen sich z. B. die einzuhaltenden Schutzan-
forderungen bzw. die zu berücksichtigenden Wirkungsräume ergeben. Aus den vorgenann-
ten Gründen werden die „Kulturdenkmale mit erhöhter Raumwirkung“ im weiteren Verfah-
ren nicht berücksichtigt, zumal die Stellungnahme auch keine Liste der konkret zu berück-
sichtigenden Objekte nennt. 



Stadt Zeulenroda-Triebes: Bebauungsplan „Bauerfeind AG", 3. Änderung"  
Anlage zum Abwägungsbeschluss  
 

 

8 

 Der Forderung wird nicht entsprochen. 



Stadt Zeulenroda-Triebes: Bebauungsplan „Bauerfeind AG", 3. Änderung"  
Anlage zum Abwägungsbeschluss  
 

 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Im Kap. 3.5 der zum Entwurf vorgelegten Begründung wurde bereits erläutert, warum die 
vorgesehene Kompensationsfläche im Bereich einer Landwirtschaftsfläche umgesetzt wer-
den soll, so dass der Begründungspflicht gem. § 1a Abs. 2 BauGB entsprochen wurde. 
 Der Hinweis führt zu keinen Änderungen in der Begründung. 
 
 
Die Fläche der Kompensationsmaßnahme wurde durch den Eigentümer für die vorgese-
hene Aufforstungsmaßnahme zur Verfügung gestellt, so dass der Forderung des TLLLR 
entsprochen wurde.  
 kein Abwägungserfordernis, da der Forderung bereits entsprochen wurde 


